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ANTRAG A 435/23

Betreff
Vollzug der Thüringer Kommunalordnung - Ausschusssitzungen öffentlich machen -
Bernd Fundheller

Beratungsfolge Zuständigkeit Termin

Stadtrat der Stadt Gotha Ö Entscheidung 22.06.2023

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat Gotha möge beschließen:

In der Geschäftsordnung des Stadtrat Gotha wird der § 34 (3) wie folgt geändert:

(3) Die Ausschusssitzungen sind öffentlich, soweit nicht Rücksichten auf das Wohl der
Allgemeinheit oder das berechtigte Interesse Einzelner entgegenstehen und die
Nichtöffentlichkeit vom Ausschuss erfordern.

gez.
Bernd Fundheller
Stadtratsmitglied
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Begründung des Antrags/Änderungsantrags Nr: A 435/23

Mit der Änderung der Kommunalordnung durch den Thüringer Landtag, wird der Stadtrat
nun in die Lage versetzt, in seiner Geschäftsordnung zu regeln, dass
Beratungsgegenstände in bisher vorberatenden Ausschüssen generell öffentlich diskutiert
werden können. Ebenso wird es aber weiterhin möglich sein, dass die Ausschüsse nicht
öffentlich tagen. Ich halte die Änderung für geboten, weil Öffentlichkeit und Transparenz die
Demokratie stärken. Wir verbessern hiermit vor allem die Einsicht in politische
Abwägungsprozesse, bei denen Kompromisse geschlossen werden und Widersprüche
sichtbar werden. Politische Entscheidungen sind komplex – wie komplex können
Bürger*innen in den vorberatenden Ausschüssen jetzt selbst beobachten.


